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 218 Richter:innen
 4 Standorte 
 7 Kammern
 Fachbereich Fremdenwesen und Asyl

– 35.650 anhängige Verfahren im Jahr 2020 (Gesamt: 47.650)
– 22.950 Entscheidungen im Jahr 2020 (Gesamt: 25.500)

• davon 45 % Behebungen/Abänderungen der BFA-Entscheidungen

– Top Herkunftsländer
• Afghanistan, Russische Föderation, Syrien

– Koordination Fremdenwesen und Asyl
– Ansprechrichter:innen

Das Bundesverwaltungsgericht
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Anm.: Die Zahlen stammen aus dem (aktuellsten) BVwG Tätigkeitsbericht 2020 (S 6, 34 und S 39).



 Antragszahlen
– Anstieg der Asylanträge im Jahr 2022 (per 30.4.2022) 

• 15.999 Asylanträge (+ 138 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum)

– Antragsstärkste Nationen (rund 60,5 % aller Asylanträge):
• Afghanistan: 4.246 Anträge (+ 252 %)
• Syrien: 3.919 Anträge (+ 31 %)
• Tunesien: 1.520 Anträge (+ 1.849 %)

 Offene Verfahren 
– 20.040 beim BFA (+ 1.420 in RM Frist)
– 7.355 beim BVwG

Aktuelle Zahlen

4 |Dr. Christian Filzwieser, MSc (LSE)04.07.2022

Vorführender
Präsentationsnotizen
Anm.: Die Zahlen sind der Asylstatistik des BMI für April 2022 entnommen und beziehen sich auf den Zeitraum Jänner bis April 2022; der Vergleichszeitraum bezieht sich auf Jänner bis April 2021.



 TOP-Herkunftsland: 
– 62.360 Asylanträge zwischen Jänner 2015 - April 2022

 Machtübernahme der Taliban im August 2021
– Ende des 20-jährigen NATO-Einsatzes im Juli 2021
– Rasche Gebietskontrolle durch die Taliban bei kaum 

vorhandenem Widerstand der Regierungstruppen
– Einnahme Kabuls als letzte Großstadt am 15.8.2021

 Judikatur des BVwG
– Überwiegend Gewährung von subsidiärem Schutz
– Zuerkennung von Asyl vor allem an Frauen 
– Aussetzung bei Aberkennungs-/Ausschlussgründen?

Afghanistan - Allgemeines
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Anm.: Die Antragszahlen sind der Asylstatistik des BMI für April 2022 entnommen.



 Weitgehend einheitliche Judikaturlinie
– Wenn keine Asylgründe: Gewährung subsidiären Schutzes
– Äußerst volatile Sicherheits- und Versorgungslage

• BVwG 15.2.2022, W163 2238232-1/10E

– Gefahr einer ausweglosen Situation im ganzen Land selbst bei 
familiärer Unterstützung

• BVwG 16.5.2022, W267 2184246-1/25E

Nur vereinzelt vollinhaltlich negative Entscheidungen
• BVwG 12.10.2021, W123 2237537-1/17E

– Behebung durch VfGH 16.12.2021, E 4227/2021 (Plenum)
• BVwG 16.11.2021, W204 2192195-1/20E 

– Anhängiges Rechtsmittelverfahren (aW durch VfGH gewährt)

Afghanistan – Subsidiärer Schutz
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Vorführender
Präsentationsnotizen
W163 2238232-1/10E vom 15.02.2022§ 3 neg, § 8 pos; keine aktuelle Verfolgungsgefahr wegen erlittener sexueller Übergriffe im Alter von 14 Jahren (vgl S 41 und S 47); Rückkehr wegen extrem volatiler Sicherheits- und Versorgungslage nicht möglich, Verbesserung nicht absehbar (vgl S 42 und S 53 und die Verwendung der neuen Länderinformationen vom 28.01.2022)W267 2184246-1/25E vom 16.05.2022ua § 8 pos; Gefahr einer ausweglosen Situation im ganzen Land – selbst bei ausreichender familiärer Unterstützung – wegen momentan äußerst angespannter Wirtschaftslage, Bargeldmangel und prekärer Verhältnisse in Bezug auf Arbeitsmarkt, Nahrungsmittel und Gesundheitssystem (vgl insb S 48)W123 2237537-1/17E vom 12.10.2021 �§§ 3, 8 neg + RKE; junger, gesunder und arbeitsfähiger sunnitischer Paschtune aus der Provinz Paktia mit Berufserfahrung als Gemüseverkäufer und in einem Bauunternehmen in Kabul, Rückkehr nach Kabul oder Paktia möglich, finanzielle Unterstützung durch nach wie vor in Afghanistan lebende Familienangehörige gegeben, allgemeine Situation in Afghanistan seit Beendigung der Kampfhandlungen im August 2021 nicht so gelagert, dass eine Ausweisung automatisch gegen Art 3 EMRK verstoßen würde, Sicherheitslage in Afghanistan scheint sich wieder zu beruhigen, trotz nicht absehbarer Auswirkungen der Machtübernahme der Taliban kein "Einbruch" der Grund- und Versorgungslage von heute auf morgen anzunehmen, Position des UNHCR vom August 2021 ebenso wie die jüngsten VfGH-Behebungen im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit den Kampfhandlungen im Juli/August 2021 ergangen und mittlerweile "überholt" (S 43ff und S 53ff))VfGH vom 16.12.2021, E 4227/2021, W123 2237537-1/17E (vom 12.10.2021)Entscheidung im Plenum; Teilbehebung hinsichtlich § 8 neg + RKE; BVwG erachtete nach Machtübernahme der Taliban die Rückkehr eines Paschtunen in seine Heimatprovinz Paktia bzw die Stadt Kabul als zulässig (Rz 11); Verstoß gegen Art 2 und 3 EMRK wegen Nichtzuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (Rz 9ff): Verweis auf KI vom 19.07.2021 und VfGH 30.09.2021, E 3445/2021 (versandt am 08.10.2021), zum Entscheidungszeitpunkt war von extremer Volatilität der Sicherheitslage auszugehen, vorliegende Situation begründet für Rückkehrer die reale Gefahr einer Verletzung von Art 2 und 3 EMRK; angesichts aktueller Berichtslage zur volatil bleibenden Situation keine Veranlassung, von dieser Auffassung abzugehen; überdies unvollständige Auseinandersetzung des BVwG mit der Sicherheitslage, zudem nicht nachvollziehbare Einschätzung zur Versorgungslage (siehe insb Rz 12); W204 2192195-1/20E vom 16.11.2021§§ 3, 8 neg + RKE; 20-jähriger, gesunder Paschtune aus Kabul mit Schulbildung und ohne nennenswerte Berufserfahrung; keine asylrelevante Verfolgung als Rückkehrer unter Bezug auf EASO Guidance vom November 2021 (vgl S 42); Rückkehr in Heimatstadt Kabul aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls möglich: Kabul Stadt ist sicherer als vor der Machtübernahme der Taliban, mögliche Vergeltungsmaßnahmen der Taliban betreffen nur bestimmte Bevölkerungsgruppen, „normale sunnitsich paschtunische Bevölkerung“ ist nicht realen Gefahren einer Menschenrechtsverletzung ausgesetzt; sichere Erreichbarkeit über den Luftweg; kein völliger Zusammenbruch der Versorgung in Kabul nach Machtübernahme durch Taliban und Auswirkungen von Covid-19, Wohnmöglichkeit bei Eltern oder bei Tante in Kabul und Unterstützung von Familie in Afghanistan sowie aus Europa; Stellungnahme des UNHCR und Entscheidungen des VfGH und des EGMR als „überholt“ zu betrachten, EASO Guidance vom November 2021 steht Entscheidung nicht entgegen; (gerade noch) verlässliche Beurteilung der Situation in Kabul Stadt aufgrund verfügbarer Berichte; siehe S 35ff und S 45ff



 „Westlich“ orientierte Frauen
– Massive Verschlechterung der allgemeinen Lage für Frauen
– Jedoch keine systematische (Gruppen-)Verfolgung aller Frauen
– Asylgewährung

• BVwG 19.5.2022, W232 2250855-1/8E ua
• BVwG 28.4.2022, W163 2249922-1/5E ua

– Keine Asylgewährung
• BVwG 26.4.2022, W231 2175627-2/12E ua
• BVwG 4.3.2022, W220 2249147-1/2E ua
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Afghanistan - Asyl

Vorführender
Präsentationsnotizen
Asylgewährung:W232 2250855-1/8E ua vom 19.05.2022§ 3 pos; alleinstehende Frau mit zwei minderjährigen Töchtern und medizinischem Behandlungsbedarf; asylrelevante Verfolgungsgefahr aufgrund individueller Situation und besonderer Gefährdung von alleinstehenden Frauen durch die Taliban; siehe insb S 73fW163 2249922-1/5E ua vom 28.04.2022�§ 3 pos; verheiratete Frau mit zwölfjähriger Tochter; Orientierung beider BF am als „westlich“ bezeichneten Frauen- und Gesellschaftsbild (vgl S 29f und S 36); keine Gruppenverfolgung von Frauen alleine aufgrund Geschlechtszugehörigkeit (vgl S 36f)Keine Asylgewährung:W231 2175627-2/12E ua vom 26.04.2022 § 3 neg; verheiratete Frau mit fünf minderjährigen Kindern; keine Orientierung der elf- und zwölfjährigen Töchter sowie ihrer Mutter am als „westlich“ bezeichneten Frauen- und Gesellschaftsbild (vgl S 44f und S 49); keine Gruppenverfolgung von Frauen alleine aufgrund Geschlechtszugehörigkeit, weibliche BF gehören auch keiner besonders exponierten Gruppe von Frauen an (vgl S 49ff)  W220 2249147-1/2E ua vom 04.03.2022 § 3 neg ohne mündl VH; Frau mit fünf Töchtern; keine Gruppenverfolgung von Frauen allein wegen Geschlechtszugehörigkeit unter Berücksichtigung der seit Machtübernahme der Taliban verfügten Beschränkungen; derzeit keine maßgeblich wahrscheinliche Verfolgung von alleinstehenden Frauen; vgl S 37ff und S 43f



 Aussetzung bei Aberkennungs-/Ausschlussgründen?
– Anhängiges Vorabentscheidungsersuchen Rs C-663/12

• VwGH 20.10.2021, EU 2021/0007 (Ra 2021/20/0246)

– Aussetzungen
• BVwG 4.3.2022, W233 2131519-3/27Z
• BVwG 2.2.2022, W269 2189037-2/15Z

– Rückkehrentscheidung und unzulässige Abschiebung
• BVwG 28.3.2022, W186 2145506-1/37E 

– Rückkehrentscheidung und zulässige Abschiebung
• BVwG 8.4.2022, W113 2180694-1/57E 

– ordentliche Revisionszulassung

Afghanistan – Rückkehrentscheidung
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Vorabentscheidungsersuchen VwGH vom 20.10.2021, EU 2021/0007 (Ra 2021/20/0246), W211 2224938-1/49EVorabentscheidungsersuchen an den EuGH zu den Fragenob im Zuge der Aberkennung des Asylstatus aus dem in Art 14 Abs 4 lit b StatusRL genannten Grund (Gefahr für die Allgemeinheit aufgrund rechtskräftiger Verurteilung wegen einer besonders schweren Straftat) als eigenständiges Kriterium eine Güterabwägung vorzunehmen ist und für die Aberkennung ein Überwiegen öffentlicher Interessen an der Rückführung im Vergleich zu den Interessen des Flüchtlings am Weiterbestehen des Schutzes erforderlich ist zur der vom BVwG vorgenommenen Güterabwägung vgl Rz 25 bis 27; siehe Rz 42ff zur Rechtsprechung des VwGH bezüglich Asylaberkennung wegen besonders schweren Verbrechens; zur Auseinandersetzung mit dem Vorbringen des BFA zum Nichterfordernis einer Güterabwägung unter Verweis auf ein EuGH-Urteil und unter Bezug auf die Intentionen des österreichischen Gesetzgebers vgl Rz 52ff; siehe Rz 69ff bezüglich Literaturmeinungen zur Frage der Notwendigkeit einer Güterabwägung; zur unterschiedlichen Auslegung des Art 14 Abs 4 lit b Status RL in den Mitgliedstaaten siehe Rz 72f  ob die nationale Rechtslage, wonach eine Rückkehrentscheidung auch bei Unzulässigkeit der Abschiebung (wegen des Refoulement-Verbotes) zu erlassen ist, unionsrechtskonform im Kontext der RückführungsRL ist zur österreichischen Rechtslage siehe Rz 76ff; zu den Zweifeln an deren Unionsrechtskonformität unter Bedachtnahme auf jüngst ergangene EuGH-Rechtsprechung siehe Rz 80ffAussetzungen:W233 2131519-3/27Z vom 04.03.2022Aussetzung des Verfahrens gem § 38 AVG iVm § 17 VwGVG bis zur Entscheidung des EuGH in der Rechtssache C-663/21; betrifft Beschwerdeverfahren nach Aberkennung subsidiären Schutzes gem § 9 Abs 1 AsylG; zwar § 9 Abs 1 AsylG nicht erfüllt, aber § 9 Abs 2 Z 3 AsylG wegen schwerer Körperverletzung gegeben (vgl S 6ff); zur Aussetzung siehe S 11f W269 2189037-2/15Z vom 02.02.2022 (siehe die Versendung vom 03.03.2022)�Aussetzung des Verfahrens gem § 38 AVG iVm § 17 VwGVG bis zur Entscheidung des EuGH in der Rechtssache C-663/21, betrifft Beschwerdeverfahren nach §§ 3, 8 neg + RKE eines wegen Mordes verurteilten BF (S 5f)RKE und unzulässige Abschiebung:W186 2145506-1/37E vom 28.03.2022�Abweisung des Antrags auf internationalen Schutz (mit Maßgabenänderung), Abschiebung unzulässig; Vorliegen des Asylausschlussgrundes des besonders schweren Verbrechens gem § 6 Abs 1 Z 4 AsylG wegen Vergewaltigung (vgl S 50ff); kein subsidiärer Schutz wegen Ausschlussgrundes gem § 9 Abs 2 Z 3 AsylG (S 55ff); Erlassung einer RKE im konkreten Fall zulässig, keine Verpflichtung zur Aussetzung bis zur Entscheidung des EuGH in C-663/21 (siehe S 64ff mwN zur Judikatur des EuGH)RKE und zulässige Abschiebung:W113 2180694-1/57E vom 08.04.2022�Abweisung des Antrags auf internationalen Schutz, RKE + Abschiebung zulässig; Verfolgung durch die Taliban als ehemaliger Soldat nicht glaubhaft, Vorliegen des Asylausschlussgrundes des besonders schweren Verbrechens gem § 6 Abs 1 Z 4 AsylG wegen schweren Raubes gegeben (vgl S 48); Zuerkennung von subsidiärem Schutz wegen Straffälligkeit ausgeschlossen (siehe S 56); Rückkehr des BF unter Einbeziehung der LI vom 28.01.2022 nach Kabul möglich: BF hat als gläubiger Sunnit ohne besonderes Risikoprofil keine gezielten Repressionen durch die Taliban zu befürchten; Unterstützung durch familiäres Netzwerk in Kabul möglich, BF verfügt über sofortige gesicherte Unterkunft und Versorgung und kann mit vorhandener Schulbildung und Berufserfahrung eine Existenz aufbauen; sichere Erreichbarkeit auf dem Luftweg gegeben; bisherige Judikaturlinie des VfGH zu volatiler Sicherheitslage auf Grundlage der LI vom 28.01.2022 nicht mehr anwendbar (siehe ausführlich S 51ff); ordentliche Revisionszulassung (S 64)



 TOP-Herkunftsland
– 72.035 Asylanträge zwischen Jänner 2015 - April 2022

 Judikatur des BVwG 
– Betrifft insb. Männer mit noch nicht abgeleistetem Wehrdienst
– Pauschale Schutzgewährung vs. Differenzierung
– Asylgewährung:

• 17-jähriger BF: BVwG 1.4.2022, W278 2250245-1/3E
• 42-jähriger BF: BVwG 19.5.2022, W144 2249767-1/2E 

– Keine Asylgewährung:
• 16-jähriger BF: BVwG 1.5.2022, W168 2253826-1/2E 
• 22-jähriger BF: BVwG 1.6.2022 W144 2249946-1/2E

Syrien
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Anm.: Die Antragszahlen sind der Asylstatistik des BMI für April 2022 entnommen.Asylgewährung:W278 2250245-1/3E vom 01.04.2022 § 3 pos; nunmehr wehrpflichtiger BF aus Dara’a; Gefahr einer Einziehung zum Militärdienst und einer mit Folter verbundenen Gefängnisstrafe im Falle einer Weigerung; Wehrdienstverweigerung und mit der Ausreise des BF (im Alter von 12 Jahren) verbundene Wehrdienstentziehung als Ausdruck einer oppositionellen Gesinnung; siehe S 30ff und S 36W144 2249767-1/2E vom 19.05.2022§ 3 pos; 42-jähriger BF, der sich seiner Einberufung zum Reservedienst beim syrischen Militär durch Ausreise entzogen hat und als politischer Gegner angesehen werden würde; Einziehung zum Reservedienst trotz Überschreitung des 42. Lebensjahres angesichts willkürlichen Verhaltens der syrischen Behörden nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschließen; siehe insb S 28fAuch interessant (nicht auf der Folie angeführt):W247 2248186-1/5E ua vom 02.05.2022§ 3 pos; knapp bevorstehende Einziehung des 17-jährigen BF zum Militärdienst, zudem Rekrutierung Minderjähriger durch syrische Armee nicht unüblich; maßgebliche Wahrscheinlichkeit einer mit Folter verbundenen Gefängnisstrafe und Unterstellung einer oppositionellen Gesinnung im Falle einer Wehrdienstverweigerung; siehe S 10, S 56ff und S 64   W119 2251894-1/5E vom 02.06.2022§ 3 pos, eher weitgehend, beim Ausreisezeitpunkt nicht im wehrpflichtigen Alter – 13 Jahre, Sicherheitsüberprüfung bei EinreiseKeine Asylgewährung:W168 2253826-1/2E vom 01.05.2022 �§ 3 neg (§ 8 pos seitens BFA); 16-jähriger BF aus Raqqa, der Syrien im Alter von 14 Jahren verließ; keine maßgeblich wahrscheinliche, aktuelle Gefahr einer Einberufung zum Militärdienst oder Zwangsrekrutierung als Minderjähriger durch syrische Streitkräfte oder kurdische Milizen (S 5, S 61ff und S 66f)  W144 2249946-1/2E vom 01.06.2022§ 3 neg, bei Ausreise 15-jähriger BF und nunmehr im wehrpflichtigen Alter (22 Jahre), S 45, keine Unterstellung einer oppositionellen Gesinnung rein aufgrund Ausreise im minderjährigen Alter, auch keine oppositionelle Gesinnung eines jeden Flüchtlings aus Europa; BF würde nicht als Wehrdienstentzieher behandelt werden  



 Angriff auf die Ukraine am 24.2.2022
 Einziehung zum Wehrdienst mit Kriegsführung?

– Keine Generalmobilmachung + kein drohender Einsatz der BF 
• BVwG 30.5.2022, W103 1305644-2/5E 
• BVwG 28.4.2022, W215 2201594-1/37E ua

 Auswirkungen von Sanktionen 
– Keine besorgniserregende Versorgungslage

• BVwG 8.3.2022, W196 2218416-1/20E ua

 Grundrechtliche Einschränkungen 
– Regimekritische Aktivitäten, Verbreiten von „fake news“

• BVwG 6.4.2022, W247 2236500-1/28E

Russische Föderation
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Keine Generalmobilmachung + kein drohender Einsatz der BFW103 1305644-2/5E vom 30.05.2022�Asylaberkennung, § 8 neg + RKE; Wegfall der Verfolgungsgefahr; neun strafgerichtliche Verurteilungen, schwerwiegende Gefahr der öffentlichen Ordnung und Sicherheit; keine konkreten Hinweise auf Einziehung des im wehrfähigen Alters befindlichen BF in die russische Armee mit Teilnahme an Kampfhandlungen in der Ukraine; Wehrdienst bis zum 27. Lebensjahr und BF bereits 41 Jahre alt; russische Armee bedient sich bei der Kriegsführung vorwiegend nicht Wehrpflichtiger, sondern Vertragssoldaten; verhängte Sanktionen aufgrund des aktuellen Ukrainekrieges führen nicht zum Wegfall jeglicher Existenzgrundlage W215 2201594-1/37E ua vom 28.04.2022�§§ 3, 8 neg + RKE; Familie mit zwei minderjährigen Kindern, die zuletzt in Moskau lebten; keine Gefahr für den Vater, im Krieg gegen die Ukraine kämpfen zu müssen: Einsatz von Berufssoldaten sowie Söldnern und noch keine Generalmobilmachung verkündet (vgl S 134 und die Länderinformationen insb auf S 55)Keine besorgniserregende Versorgungslage wegen Sanktionen:W196 2218416-1/20E ua vom 08.03.2022�§§ 3, 8 neg + RKE; tschetschenische Familie mit drei minderjährigen Kindern; Verfolgung wegen Angehörigenverhältnisses zu einem Widerstandskämpfer im ersten Tschetschenienkrieg nicht glaubhaft (vgl S 106ff); Bezugnahme auf Krieg in der Ukraine (siehe dazu auch die Feststellungen auf S 102ff) hinsichtlich Rückkehrsituation: Kampfhandlungen auf ukrainisches Staatsgebiet beschränkt und besorgniserregende Versorgungslage etwa aufgrund Wirtschaftssanktionen derzeit nicht bemerkbar (vgl S 119)Grundrechtliche Einschränkungen (hier kein Verfolgungsgrund):�W247 2236500-1/28E vom 06.04.2022�ua Beschwerdeabweisung hinsichtlich Asylaberkennung gem § 7 Abs 1 Z 2 AsylG, § 8 neg + RKE; öffentlichkeitswirksame politische (regimekritische) Aktivität in Österreich nicht glaubhaft gemacht; keine asylbegründende Exponiertheit des BF im Hinblick auf für alle Staatsbürger gleichermaßen geltende gesetzliche Bestimmungen gegen Verbreiten von „fake news“; siehe die Ausführungen zum Krieg in der Ukraine und den grundrechtlichen Einschränkungen in der Russischen Föderation auf S 77f und S 79f  



 Erstmalige Aktivierung der Temporären-Schutz-RL 
durch den Rat der Europäischen Union am 3.3.2022
– Umsetzung in Österreich mittels VertriebenenVO, BGBl II 

2022/92
– 65.700 Personen mit Vertriebenenstatus (per 3.6.2022)

 Keine negativen BVwG-Entscheidungen seit 24.2.2022
 Gewährung subsidiären Schutzes (keine IFA)

• BVwG 26.4.2022, W196 2192281-1 ua
• BVwG 29.3.2022, W232 2245645-1/8E ua

 Abschiebung unzulässig
• BVwG 12.5.2022, W247 2253209-1/6E

Ukraine
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Anm.: Die Zahlen der Personen zum Vertriebenenstatus sind dem Artikel Filzwieser/Kasper zur Ukraine aus dem Jahrbuch 2022 entnommen.Gewährung subsidiären Schutzes (keine IFA):W196 2192281-1/26E ua vom 26.04.2022�§ 3 neg, § 8 pos; (Stief-)Eltern und erwachsene Tochter aus Donezk; seit 2018 in Österreich; Gefahr eines ernsthaften Schadens iSv Art 15 Status-RL durch den Kriegszustand im gesamten Staatsgebiet (vgl S 44f); keine Asylrelevanz einer Einberufung zum ukrainischen Militärdienst (vgl S 39f)W232 2245645-1/8E ua und W232 2230622-1/26E vom 29.03.2022  �§ 3 neg, § 8 pos bzw § 8 pos (§ 3 neg in Rechtskraft erwachsen); Familie aus Krywyj Rih; extrem volatile Sicherheits- und Versorgungslage auf dem gesamten Staatsgebiet angesichts Angriffe russischer Streitkräfte nunmehr auch in der Westukraine (vgl S 27f, S 20f sowie die Länderinformationen auf S 16ff in W232 2245645-1/8E ua); zudem medizinische Versorgung des an Knochenmarkkrebs leidenden Ehemanns bzw Vaters nicht mehr gewährleistet (vgl S 10 und S 14 in W232 2230622-1/26E) Abschiebung unzulässigW247 2253209-1/6E vom 12.05.2022�RKE + Abschiebung unzulässig; BF befand sich nur zur Besuchszwecken in Österreich und überschritt die visumsfreie Aufenthaltsdauer von 90 Tagen; familiäre Anknüpfungspunkte im Bundesgebiet, aber Lebensmittelpunkt auch nach eigenen Angaben in der Ukraine; unzulässige Abschiebung wegen realen Risikos einer Verletzung von Art. 2 oder 3 EMRK, sehr volatile Sicherheits- und Versorgungslage sowie stetige Angriffe russischer Streitkräfte auf ukrainischem Staatsgebiet (S 44f)



 Materiell eher restriktive Judikaturlinien
 Sicherheitsvermutung des § 5 Abs 3 AsylG
 Griechenland

– § 4a AsylG: Behebung von Zurückweisungen?
• Zuletzt VwGH 25.1.2022, Ra 2021/18/0085

– Vgl. auch VfGH 15.12.2021, E 3242/2021, VfGH 29.09.2021, 
E1377-1380/2021 und VfGH 25.06.2021, E 599/2021 (Plenum)

– „Reaktion“ des BVwG:
• Beschwerdestattgabe wg erwartbarer extremer materieller Not 

– BVwG 9.2.2022, W175 2226969-1/21Z ua
• Zurückverweisung wg Ermittlungsmängeln zur Rückkehrsituation

– BVwG 15.3.2022, W239 2247111-1/3E 

Dublin-Verfahren
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Griechenland - § 4a AsylG:VwGH vom 25.01.2022, Ra 2021/18/0085-11, W235 2237726-1/5E Behebung nach Antragszurückweisung gem § 4a AsylG; alleinstehende afghanische RW mit Asylstatus in Griechenland; Verweis auf Ausführungen des VfGH vom 25.06.2021, E 599/2021 in vergleichbarem Sachverhalt; Ermittlungsdefizite zur Versorgung in Griechenland; Einholung aktueller Länderberichte zur Lage von (asylberechtigten) Rückkehrerinnen und Prüfung der konkreten Rückkehrsituation erforderlich (Rz 17ff, speziell Rz 20)Siehe zu § 4a AsylG / Griechenland neben der oben zitierten Entscheidung des VfGH vom 25.06.2021, E 599/2021 (versandt am 30.07.2021), auch VfGH vom 29.09.2021, E 1377-1380/2021 (versandt am 21.10.2021) und VfGH vom 15.12.2021, E 3242/2021 (versandt am 28.12.2021).VfGH vom 15.12.2021, E 3242/2021, W144 2242433-1/7EBehebung nach Antragszurückweisung gem § 4a AsylG; Asylstatus in Griechenland; Begründung des BVwG steht im deutlichen Spannungsfeld zu wiedergegebenen Länderinformationen; weitere Feststellungen bezüglich Zugangs zu Unterkunft, Nahrungsmitteln und sanitären Einrichtungen zumindest in erster Zeit nach Rückkehr erforderlich; fehlende Auseinandersetzung, ob die von Art 34 StatusRL geforderten Integrationsmaßnahmen angeboten werden; siehe Rz 15ff insb Rz 17VfGH am 29.09.2021, E 1377-1380/2021, W240 2239805-1/3E ua �Behebung nach Zurückweisung gem § 4a AsylG, § 57 neg + Außerlandesbringung gem § 61 FPG, ohne mündl Vh; Eltern mit 2 mj Kindern, StA Syrien; seit Oktober 2020 in Griechenland asylberechtigt, im Jänner 2021 Antrag in Österreich; ua notwendige Ermittlungen zur Gewährleistung der grundlegenden Existenzsicherung in GRE unterlassen (Rz 12ff); erforderliche Prüfung nach Art 8 EMRK hinsichtlich weiterer in Österreich bereits asylberechtigter (volljähriger) Kinder bzw § 34 AsylG (Rz 13);VfGH am 25.06.2021 (im Plenum), E 599/2021, W165 2238415-1/5E �Behebung nach Zurückweisung gem § 4a AsylG, § 57 neg + Ausweisung gem § 61 FPG, ohne mündl Vh; StA Afghanistan; seit 2019 in GRE anerkannte Schutzberechtigte; 2020 Antrag in Österreich gestellt wg mangelhafter Versorgung im griechischen Flüchtlingsheim; vor der Zurückweisung muss die Situation im schutzgebenden Staat auf "Schwachstellen" iZm Art 3 EMRK bzw Art 4 GRC geprüft werden, "besonders hohe Schwelle der Erheblichkeit" erforderlich (Rz 16ff, mit Verweis auf EuGH-Rspr); weitere Feststellungen zur tatsächlichen Situation bei Rückkehr notwendig wg festgestellter schlechter Lage (Rz 21); Beschwerdestattgabe wegen erwartbarer extremer materieller Not:W175 2226969-1/21Z ua vom 09.02.2022 (mündliche Verkündung)Beschwerdestattgabe nach ua Antragszurückweisung gem § 4a AsylG; in Griechenland subsidiär schutzberechtigte, afghanische Familie mit fünf minderjährigen Kindern, Familienvater ist wegen Erkrankungen auf medizinische Behandlung angewiesen; systemische Schwachstellen hinsichtlich Versorgung von Schutzberechtigten in Griechenland; BF sind vollständig von öffentlicher Unterstützung abhängig, die rechtlich und faktisch für sie nicht zugänglich ist; Gefahr, in eine Situation extremer materieller Not zu geraten; siehe S 23ff der VerhandlungsschriftZurückverweisung wg Ermittlungsmängeln zur RückkehrsituationW239 2247111-1/3E vom 15.03.2022Zurückverweisung gem § 21 Abs 3 zweiter Satz BFA-VG nach ua Antragszurückweisung gem § 4a AsylG; in Griechenland asylberechtigter Syrer; Ermittlungsmängel zur konkreten Rückkehrsituation des BF und zu Integrationsprogrammen; siehe insb S 13ff ua unter Bezug auf VwGH 25.01.2022, Ra 2021/18/0085, versandt am 10.02.2022 



 Erforderliche Beigabe einer Rechtsberater:in für 
Verfahren nach § 22a Abs. 4 BFA-VG

• VwGH 24.02.2022, Ra 2020/21/0492

– Abstimmungsarbeiten der Koordination mit BFA und BBU

 Realisierbarkeit von Abschiebungen?
– zT weiterhin coronabedingte Einschränkungen

• Fortsetzungsausspruch: 
– BVwG 3.2.2022, W278 2245812-7/4E (Marokko)
– BVwG 30.3.2022, W288 2250198-4/13E (Algerien)

• Kein Fortsetzungsausspruch: 
– BVwG 4.2.2022, W140 2244751-6/7E (Marokko)

Schubhaft
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Erforderliche Beigebung eines Rechtsberaters für Verfahren nach § 22a Abs 4 BFA-VG VwGH 24.02.2022, Ra 2020/21/0492-11, W278 2235890-1/10E (heute zugestellt)Behebung nach Fortsetzungsausspruch gem § 22a Abs 4 BFA-VG, StA Algerien; siehe die umfassenden Ausführungen zur bisherigen Judikatur iZm unentgeltlicher Unterstützung durch rechtskundige Personen in Schubhaftbeschwerdeverfahren in Rz 10ff; zu § 22a BFA-VG siehe Rz 20ff; Einbringung einer Beschwerde nach § 22a Abs 1 BFA-VG jederzeit während gesamten Zeitraums der Anhaltung in Schubhaft, aber auch innerhalb von sechs Wochen nach Beendigung möglich; aus Anlass der Anordnung der Schubhaft erfolgte Beigebung des Rechtsberaters bleibt für gesamte Dauer der Anhaltung aufrecht und gilt auch für Verfahren nach § 22a Abs 4 BFA-VG (Rz 23ff); BFA hätte RW über umfassenden Anspruch auf Rechtsberatung bereits bei Anordnung der Schubhaft informieren bzw dies im Überprüfungsverfahren nach § 22a Abs 4 BFA-VG nachholen müssen; mangels dbzgl Aufklärung hätte BVwG den RW über Recht auf Rechtsberatung informieren müssen und auch den Rechtsberater zu verständigen gehabt (Rz 26)Fortsetzungsausspruch:W278 2245812-7/4E vom 03.02.2022Fortsetzungsausspruch gem § 22a Abs 4 BFA-VG; StA Marokko; Dauer der Anhaltung in Schubhaft seit 04.05.2021 maßgeblich auf Dauer des HRZ-Verfahren zurückzuführen; (abermalige) Identifizierung als marokkanischer StA wahrscheinlich, Abschiebungen ab Februar 2022 wieder geplant; Abschiebung innerhalb gesetzlicher Schubhafthöchstdauer realistisch (S 17f)W288 2250198-4/13E vom 30.03.2022�Fortsetzungsausspruch gem § 22a Abs 4 BFA-VG; Abschiebung nach Algerien innerhalb Schubhafthöchstdauer (hier 18 Monate gem § 80 Abs 4 Z 4 FPG) möglich; Gespräche mit algerischer Botschaft hinsichtlich Rückführungen von ungeimpften und/oder nicht PCR-getesteten Personen und diesbezügliche Lösung wahrscheinlich; Lockerung der Einreisebestimmungen in wärmeren Monaten zu erwarten; siehe insb S 18f und S 6fKein Fortsetzungsausspruch:W140 2244751-6/7E vom 04.02.2022Kein Fortsetzungsausspruch gem § 22a Abs 4 BFA-VG; StA Marokko; geplante Abschiebung am 04.12.2021 abgesagt; keine verlässlichen Informationen über Zeitpunkt der Wiederaufnahme der stillgelegten Flugverbindung nach Marokko, von keiner baldigen Effektuierung der Abschiebung auszugehen, fehlende Verhältnismäßigkeit der Schubhaft trotz ausgeprägter Fluchtgefahr (S 30)



 Vorgeschichte
– Amtswegiges Gesetzesprüfungsverfahren von § 5 VVG

• VfGH 26.2.2020, E 76/2019-25

– Aufhebung der Beugehaft als verfassungswidrig 
• VfGH G 164/2020 vom 07.10.2020

– Reparaturfrist bis 31.12.2021

 Wiedereinführung der Beugehaft mit 1.3.2022
– Schaffung eines erweiterten Rechtsschutzinstrumentariums in 

Anlehnung an Schubhaft-Beschwerde
– Verfahrenshilfe (keine Rechtsberatung)

• Allfällige Änderung durch Novelle zum FrÄG?

Beugehaft - Allgemeines
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Beugehaft��Gesetzesprüfungsverfahren:VfGH vom 26.02.2020, E 76 2019-25.pdf; W163 2201148-2 10E.pdfGesetzesprüfung der Wortfolge "oder durch Haft" in § 5 Abs 1 VVG, der Zeichen- und Wortfolge ", an Haft die Dauer von vier Wochen" in § 5 Abs 3 VVG sowie des § 6 Abs 2 VVG von Amts wegen; verfassungsrechtlich bedenklich, dass VVG keine Höchstgrenze für Gesamtdauer der Beugehaft vorgibt (vgl unter 4.3.), VfGH vertritt vorläufige Auffassung, dass eine Aneinanderreihung des Zwangsmittels der Beugehaft mit der Folge ihres Vollzuges letztlich auf unbestimmte Dauer zur Durchsetzung etwa fremdenrechtlicher Mitwirkungspflichten rückkehrpflichtiger Fremder unverhältnismäßig ist (siehe unter 4.4.), vgl auch 4.5.: Bedenken, dass für die Beugehaft nach dem VVG die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Haftprüfung nach Art 6 PersFrSchG nicht erfüllt sind VwGH vom 16.07.2020, A 2020/0002, W250 2213305-1Gesetzesprüfungsantrag an VfGH; Verweis auf Bedenken des VfGH im Prüfungsbeschluss vom 26.02.2020, E 76/2019 (siehe dazu die Koordinationsversendung vom 18.03.2020); ergänzende Anmerkungen in Rz 14ff zu den Bedenken, dass für die Beugehaft nach dem VVG die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Haftprüfung nach Art 6 PersFrSchG nicht erfüllt sind: Entscheidung des VwG über Bescheidbeschwerde könnte nur die aktuelle Situation bezüglich der Aufrechterhaltung der Beugehaft beurteilen; fehlende gesetzliche Bestimmungen zum Abspruch des VwG im Falle einer Enthaftung vor dem Entscheidungszeitpunkt und zur Frage, wie bei im Entscheidungszeitpunkt aufrechter Beugehaft dem Anspruch auf Überprüfung der Gesamtdauer des Freiheitsentzuges Genüge getan werden könnte, wenn die Beugehaft durch nachträgliche Änderungen (nunmehr) rechtmäßig wäre; Bedenken im Hinblick auf das Bestimmtheitsgebot des Art 18 B-VG         ��VfGH vom 07.10.2020, G 164/2020-14 �Gesetzesprüfungsverfahren betreffend Beugehaft nach dem VVG, Aufhebung der Wortfolgen "oder durch Haft" in § 5 Abs. 1 VVG sowie ", an Haft die Dauer von vier Wochen" in § 5 Abs. 3 VVG per 31.12.2021 als verfassungswidrig, Verstoß gegen Art. 1 und 6 PersFrSchG iVm dem Determinierungsverbot des Art. 18 Abs. 1 BVG: keine Höchstgrenze für Gesamtdauer der Beugehaft (siehe Rz 34ff), Anforderungen an Haftprüfung nicht erfüllt (siehe Rz 44ff) ��Anlassfall:��VfGH vom 07.10.2020, E 76/2019-29, W163 2201148-2/10E �Behebung nach Verhängung von Beugehaft, Verletzung des BF in seinen Rechten wegen Anwendung eines verfassungswidrigen Gesetzes (siehe Rz 8f) und im Recht auf persönliche Freiheit, weil Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Beugehaft nicht binnen einer Woche erging (siehe Rz 17)��In diesem Zusammenhang darf mitgeteilt werden, dass laut Auskunft der Direktion des BFA aufgrund der langen Aufhebungsfrist die dortige Praxis vorerst nicht geändert werde, wobei unverzügliche Beschwerdevorlage gewährleistet sei.



 Abstimmungsarbeiten der Koordination mit BMI, BFA 
und BBU 

 Allgemein relativ geringes Verfahrensaufkommen
– Beugehaften zwischen 1.1.2022 und 28.2.2022 rechtswidrig

• BVwG 21.2.2022, W117 2223819-2/8E

Beugehaft – Praktische Auswirkungen
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Vorführender
Präsentationsnotizen
W117 2223819-2/8E vom 21.02.2022�Behebung gem § 46 Abs 2a und 2b FPG, StA Afghanistan; BF wurde unter Androhung einer Haftstrafe die Mitwirkung zur Erlangung eines Ersatzreisedokuments aufgetragen; seit 01.01.2022 keine gesetzliche Grundlage für Verhängung einer Haft als Zwangsstrafe, zudem aufgrund notorisch bekannter Änderung der Lage in Afghanistan keine zeitnahe Abschiebung möglich (siehe S 8)



 Querschnittsmaterie
 Einzelfallentscheidung
 Kindeswohlvorrang, aber keine absolute Geltung 

(Begründungs- und Abwägungspflicht)
 § 138 ABGB als Orientierungsmaßstab
 Bericht der Kindeswohlkommission vom 13.7.2021

– Interne Maßnahmen:
• Leitfaden „Kindeswohl im Asyl- und Fremdenwesen“
• Ansprechrichter:innenteam
• Koordinationsversendungen mit Fokus auf Kindeswohl 
• Externe und interne Weiterbildungsveranstaltungen

Kindeswohl - Allgemeines
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 Zulassungsverfahren
• Selbsteintritt: BVwG 18.5.2021, W185 2240376-1/5E 
• Zurückverweisung: BVwG 4.5.2021, W175 2235242-1/6E ua

 Anträge auf internationalen Schutz (1/3)
– Originäre Prüfung der Gründe für Asyl bzw. subsidiären Schutz

• Besondere Beachtung kinderspezifischer Fluchtgründe

– Kinderspezifische Feststellungen
– Geringere Anforderungen an Glaubhaftmachung und 

Mitwirkung
– Erhöhte Ermittlungspflichten

Kindeswohl - Judikatur
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Selbsteintritt:W185 2240376-1/5E vom 18.05.2021�Stattgabe gem § 21 Abs 3 erster Satz BFA-VG; Rumänien; Beschwerdeführer ist mit Pflege und Erziehung seines minderjährigen Neffen betraut, der nach sexuellem Missbrauch in Rumänien an PTBS leidet und dessen Asylverfahren zugelassen wurde; Selbsteintritt wegen besonderer Abhängigkeit, die über die üblichen Bindungen hinausgeht; siehe S 15ff Zurückverweisung:W175 2235242-1/6E ua vom 04.05.2021�Zurückverweisung gem § 21 Abs 3 zweiter Satz BFA-VG; Frau mit 2020 geborener Tochter; grundsätzliche Zuständigkeit Rumäniens, aber Ableitung des Asylstatus der minderjährigen Tochter von ihrem in Österreich asylberechtigten Vater unzureichend berücksichtigt; Prüfung des Selbsteintrittsrechts und der Auswirkungen einer Überstellung der Mutter auf das Kindeswohl erforderlich; siehe S 21 bis 24



 Anträge auf internationalen Schutz (2/3)
– Gewährung von Asyl

• Drohende Einziehung eines 17-jährigen zum Wehrdienst (Syrien)
– BVwG 16.5.2022, W119 2252876-1/5E

• Drohende FGM 6- und 2-jähriger Mädchen (Gambia)
– BVwG 28.4.2022, W186 2186851-1/14E ua

• „Westliche“ Orientierung eines 14-jährigen Mädchens (AFGH) 
– BVwG 4.1.2022, W169 2155469-1/18E ua

– Keine Gewährung von Asyl
• Keine generelle Verfolgung von Kindern im Irak

– BVwG 7.11.2021, W286 2209079-1/13 ua
• Keine „westliche“ Orientierung einer 11- und 12-Jährigen (AFGH)

– BVwG 26.04.2022, W231 2175627-2/12E ua

Kindeswohl - Judikatur
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Gewährung von Asyl:W119 2252876-1/5E vom 16.05.2022§ 3 pos; 17-jähriger BF aus Deir ez-Zor; Einziehung zum Wehrdienst nach Erreichung des wehrpflichtigen Alters in absehbarer Zeit und Verfolgung durch staatliche Stellen im Falle einer Weigerung des BF, der mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Sicht des syrischen Regimes als „fahnenflüchtig“ gelten würde; siehe S 5, S 43f und S 47fW186 2186851-1/14E ua vom 28.04.2022�§ 3 pos an Familie mit drei minderjährigen Kindern; originäre Asylzuerkennung an zwei minderjährige Töchter wegen drohender Genitalverstümmelung sowie an Mutter wegen fehlender Möglichkeit der dauerhaften und effektiven Verhinderung dieses Eingriffs; Verfolgungshandlung besteht darin, dass die Mutter durch das „Mitansehen-Müssen“ einer Verstümmelung der eigenen Töchter bzw. das Wissen, sie nicht schützen zu können, in grundlegenden Menschenrechten verletzt wird; siehe insb die Ausführungen auf S 22f zu Art 3 und 8 EMRK und notstandsfesten Rechten iSd Art 15 Abs 2 EMRKW169 2155469-1/18E ua vom 04.01.2022§ 3 pos; verwitweter Mann mit minderjähriger Tochter; „westliche Orientierung“ der 14-jährigen Tochter; von deutlicher Verschlechterung der Situation für junge Frauen nach Machtübernahme der Taliban auszugehen; siehe S 100ffKeine Gewährung von Asyl:W286 2209079-1/13 ua vom 07.11.2021§ 3 neg; Familie mit drei minderjährigen Kindern; ausführliche Auseinandersetzung mit Vorbringen auch unter Bezug auf UNHCR- und EASO-Risikoprofile; Inhaftierung der Kindesmutter durch IS nicht glaubhaft, zudem keine aktuelle Verfolgungsgefahr (vgl S 73ff); keine systematische Verfolgung sämtlicher Frauen im Irak (vgl S 79f) und keine „westliche Orientierung“ der Kindesmutter (vgl S 80f); keine asylrelevante Verfolgung aller Kinder (vgl S 81ff); keine Verfolgungsgefahr wegen Erkrankung eines Kindes (vgl S 85ff); keine Gruppenverfolgung von W231 2175627-2/12E ua vom 26.04.2022 § 3 neg; verheiratete Frau mit fünf minderjährigen Kindern; keine Orientierung der elf- und zwölfjährigen Töchter sowie ihrer Mutter am als „westlich“ bezeichneten Frauen- und Gesellschaftsbild (vgl S 44f und S 49); keine Gruppenverfolgung von Frauen alleine aufgrund Geschlechtszugehörigkeit, weibliche BF gehören auch keiner besonders exponierten Gruppe von Frauen an (vgl S 49ff)  



 Anträge auf internationalen Schutz (3/3)
– Gewährung subsidiären Schutzes

• Familie mit 3 mj Kindern (Irak) wg kritischer Sicherheits- und 
Versorgungslage und besonderer Vulnerabilität der Kinder
– BVwG 31.5.2021, W233 2180037-1/21E ua

• Familie mit 3 mj Kindern (Georgien) wegen Erkrankungen und 
fehlender medizinischer Behandlung eines Kindes
– BVwG 29.4.2022, W117 2186288-1/11E ua

– Keine Gewährung subsidiären Schutzes 
• Familie mit 3 mj Kindern (Irak)

– BVwG 2.2.2022, W284 2211682-1/17E ua
• 17-Jähriger unbegleiteter BF (Pakistan)

– BVwG 30.8.2021, L506 2239749-1/7E

Kindeswohl - Judikatur
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Gewährung subsidiären SchutzesW233 2180037-1/21E ua vom 31.05.2021�§ 3 neg, § 8 pos; StA Irak, Familie mit 3 mj Kindern aus Bagdad; kritische Sicherheits- und Wirtschaftslage va in Bagdad, besondere Vulnerabilität mj Kinder: immer wieder Opfer kriegerischer Auseinandersetzungen, Unterernährung, Armut, gewaltsame Rekrutierung durch Milizen, mangelnde Schulbildung; nicht per se lebensbedrohlich aber exzeptionelle Umstände, keine IFA zumutbar; S 66ff;W117 2186288-1/11E ua vom 29.04.2022�§ 3 neg, § 8 pos; StA Georgien; Familie mit drei minderjährigen Kindern; kein Konnex zu einem Konventionsgrund hinsichtlich Verfolgung wegen erstatteter Strafanzeige gegen Ministeriumsmitarbeiter (vgl S 53); fehlender Zugang zu medizinischer bzw logopädischer Behandlung hinsichtlich massiver körperlicher und geistiger Beeinträchtigungen eines Sohnes; existenzielle Bedrohung im Falle einer Rückkehr (vgl S 58f)  Keine Gewährung subsidiären Schutzes W284 2211682-1/17E ua vom 02.02.2022�§§ 3, 8 neg + RKE, StA Irak; Familie mit drei minderjährigen Kindern, BF4 mit Sprachverzögerung und BF3 + BF4 mit Verhaltensauffälligkeiten; Auseinandersetzung mit Lage von Kindern im Irak (S 18ff), Rückkehr nach Basra möglich: kein spezielles Risikoprofil, stabile finanzielle Situation und großes familiäres Netzwerk, Wiedereingliederung der Kinder samt Schulbesuch möglich (ausführliche Beweiswürdigung auf S 20ff; siehe weiters die rechtliche Beurteilung auf S 39ff); RKE zulässig: keine herausragenden integrativen Schritte trotz mehrjährigen Aufenthalts, Auseinandersetzung mit dem Kindeswohl (S 46ff)L506 2239749-1/7E vom 30.08.2021�§§ 3, 8 neg + RKE, StA Pakistan; 17-jähriger RW mit familiärem Netzwerk in Pakistan und sehr geringer Integration in Österreich; besonders sorgfältige Prüfung der Rückkehrsituation für Minderjährige als besonders vulnerable Antragsteller, hier Rückkehr des minderjährigen RW in den Familienverband möglich (Rz 21)



 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (1/3)
– Interessenabwägung gem Art. 8 EMRK bzw § 9 Abs. 2 BFA-VG
– Kindeswohl als eigenes Kriterium 

• Erweiterung der „Boultif“-Kriterien (EGMR 18.10.2006, 46410/99)

– Familienleben und „Wahrung der Familieneinheit“
• Anspruch auf Kontakte zu Bezugspersonen

– RKE unzulässig, Mutter aus Serbien mit ö Kleinkind
» BVwG 23.4.2021, W232 2234797-1/2E 

– RKE unzulässig, Vater aus Nigeria mit Kleinkindern
» BVwG 2.11.2021, I406 1413406-5/25E 

• Bei Trennung: Auswirkung auf Lebenssituation des Kindes?
– RKE zulässig, straffälliger Vater (Ägypten) von vier Kindern

» BVwG 28.10.2021, I406 2229558-2/9E

Kindeswohl - Judikatur
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Anspruch auf Kontakte zu BezugspersonenW232 2234797-1/2E vom 23.04.2021�RKE auf Dauer unzulässig; StA Serbien; BF mit Österreicher verheiratet; (gemeinsamem) 1-jährigen Kind mit StA Österreich kann Trennung von Mutter oder Vater nicht zugemutet werden (S 10f); Erteilung eines AT als Familienangehöriger nach dem NAG mangels erforderlichem Mindestalter von 21J ggstdl nicht möglich;�I406 1413406-5/25E vom 02.11.2021RKE auf Dauer unzulässig und Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung plus, StA Nigeria; elfjähriger Aufenthalt im Bundesgebiet, Stellung von zwei missbräuchlichen Asylanträgen und Straffälligkeit nach dem SMG, aber schützenswertes Familienleben und gemeinsamer Haushalt mit aufenthaltsberechtigter nigerianischer Lebensgefährtin und zwei gemeinsamen Töchtern (geboren 2016 und 2021), außergewöhnliche und intensive Betreuung der Kinder durch den BF, Fortsetzung des Familienlebens in Nigeria nicht zumutbar, keine Trennung des BF von seinen Kindern unter Berücksichtigung des Kindeswohls (S 12f)Trennung: I406 2229558-2/9E vom 28.10.2021RKE + zehnjähriges Einreiseverbot, StA Ägypten; 20-jähriger legaler Aufenthalt im Bundesgebiet ohne besondere Integrationsbemühungen und 14 strafgerichtlichen Verurteilungen (ua wegen Körperverletzung, Nötigung, gefährlicher Drohung, Diebstahl), vier gemeinsame Kinder (geboren 2002, 2004, 2008 und 2012) mit österreichischer Ex-Frau, aber zahlreiche Vorfälle häuslicher Gewalt und durch Strafhaft stark eingeschränktes Familienleben, RKE auch unter Aspekt des Kindeswohls zulässig (S 36ff), 



 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (2/3)
– Aufenthaltsdauer in Relation zur Gesamtlebensdauer
– Grad der Integration

• Sprachkenntnisse, Aus- und Weiterbildungen, Teilhabe am 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben

– Unzulässige Rückkehrentscheidung
• Familie mit 15- und 8-jährigen Kindern nach 8 Jahren Aufenthalt 

– BVwG 11.5.2021, W242 1439312-2/11E ua
• Familie mit 5 mj Kindern mit Aufenthalt seit Geburt bzw. 5 Jahren

– BVwG 27.5.2021, W236 2236060-1/11E ua

– Zulässige Rückkehrentscheidung
• Familie mit 13- und 10-jährigen Kindern nach 6 Jahren Aufenthalt

– BVwG 18.10.2021, L518 2159301-1/38E ua

Kindeswohl - Judikatur

21 |Dr. Christian Filzwieser, MSc (LSE)04.07.2022

Vorführender
Präsentationsnotizen
Unzulässige RückkehrentscheidungW242 1439312-2 ua vom 11.05.2021§§ 8, 57 neg, RKE auf Dauer unzulässig, AB/AB+ erteilt, nach mündl Vh; Familie aus Armenien; RKE im Hinblick auf Kindeswohl auf Dauer unzulässig (S 50ff); zur fehlenden Anwendbarkeit der Übergangsbestimmung des § 81 Abs 36 NAG iZm der Erteilung nach § 55 AsylG siehe S 59;W236 2236060-1/11E ua vom 27.05.2021�§§ 3, 8 neg + auf Dauer unzulässige Rückkehrentscheidungen und Erteilung von AB (plus); Ehepaar mit fünf minderjährigen Kindern; Aufenthalt in Österreich seit fünf Jahren bzw seit Geburt; fließende Deutschkenntnisse von drei Kindern aufgrund ihrer Schulausbildung; zwei Kinder mit einem großen Freundeskreis befinden sich nicht mehr im anpassungsfähigen Altersbereich; siehe insb S 86ff zum KindeswohlZulässige RückkehrentscheidungL518 2159301-1/38E ua vom 18.10.2021Aserbaidschanische Familie mit zwei minderjährigen Kindern; keine unvertretbare Interessenabwägung im Hinblick auf über sechsjährigen Aufenthalt; zur Berücksichtigung des Kindeswohls hinsichtlich der 2008 und 2010 im Herkunftsstaat geborenen Kinder



 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (3/3)
– „Fall Tina“

• Abschiebung einer in Österreich geborenen 12-Jährigen mit 
insgesamt zehnjährigem Aufenthalt im Bundesgebiet gemeinsam 
mit Mutter und 5-jähriger Schwester am 28.1.2021 nach Georgien 

– Stattgabe der Maßnahmenbeschwerde gegen Abschiebung
• BVwG 18.3.2022, W180 2240292-1 ua

– Prüfung der Zulässigkeit der Abschiebung nicht in 
unmittelbarere Nähe zur tatsächlichen Abschiebung erfolgt

» Problemstelle: Fehlender IFA-Zugang?
– Kindeswohlabwägungen, kein anpassungsfähiges Alter mehr

– Außerordentliche Amtsrevision vom 18.3.2022
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Maßnahmenbeschwerde W180 2240292-1 ua vom 18.03.2022 ("Fall Tina") Stattgabe der Beschwerde gegen Abschiebung gem § 7 Abs 1 Z 3 BFA-VG iVm § 46 Abs 1 FPG ohne mündliche Verhandlung; StA Georgien; zuletzt erlassene RKE seit September 2019 rechtskräftig, Abschiebung im Jänner 2021 erfolgte nach mehrfacher Asylantragstellung und wiederholter Vereitelung der Abschiebung durch die Mutter (zum ausführlichen Verfahrensgang siehe S 2-18); Prüfung der Zulässigkeit der Abschiebung nicht in unmittelbarer zeitlicher Nähe zur tatsächlichen Abschiebung erfolgt (S 24f); zu den Abwägungen iZm Kindeswohl siehe S 28ff (mwN), im Zeitpunkt der Abschiebung war insb anpassungsfähiges Alter nicht mehr ao Amtsrevision zu W180 2240292-1 ua vom 18.03.2022 ("Fall Tina") �betrifft Stattgabe der Beschwerde gegen Abschiebung gem § 7 Abs 1 Z 3 BFA-VG iVm § 46 Abs 1 FPG (siehe auch die Versendung vom 24.03.2022) Vortrag der Amtsrevision:Abweichung von der Rechtsprechung des VwGH angesichts bezweifelter Wirksamkeit der RKE betreffend die 2. mP (S 16);Fehlende Rechtsprechung, ob eine Abschiebung für rechtswidrig zu erklären ist, weil nicht ausreichend gesichert ist, ob die RKE noch wirksam war, ohne die Wirksamkeit selbst abschließend zu prüfen und zu beurteilen (S 13);ob § 46 Abs 4 FPG iVm § 14 BFA-VG und Art 8 EMRK aus der Rechtswidrigkeit der Abschiebung der 2. mP gleichsam automatisch die Rechtswidrigkeit der Abschiebung der 1. und 3. mP bewirkt, obwohl keine Familientrennung erfolgt ist und das Familienleben bei der gemeinsamen Abschiebung gewahrt wurde (S 17). 



Dr. Christian Filzwieser, MSc (LSE)

Vorsitzender der Kammer A
Bundesverwaltungsgericht
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